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Text 

SIEBENTER TEIL 

Anfechtbarkeit und Nichtigkeit der Hauptversammlungsbeschlüsse und der vom 
Vorstand festgestellten Jahresabschlüsse 

ERSTER ABSCHNITT 

Anfechtbarkeit 

Anfechtungsgründe 

§ 195. (1) Ein Beschluß der Hauptversammlung kann wegen Verletzung des Gesetzes oder der 
Satzung durch Klage angefochten werden (Anfechtungsklage). 

(1a) Bei einer Verletzung der Bestimmungen des § 87 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 3, 4 und 6 können 
alle in derselben Hauptversammlung gefassten Beschlüsse über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
angefochten werden. 

(2) Die Anfechtung kann auch darauf gestützt werden, daß ein Aktionär mit der 
Stimmrechtsausübung vorsätzlich für sich oder einen Dritten gesellschaftsfremde Sondervorteile zum 
Schaden der Gesellschaft oder ihrer Aktionäre zu erlangen suchte und der Beschluß geeignet ist, diesem 
Zweck zu dienen. § 100 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(3) Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluß fest, so kann eine Anfechtung auf eine 
Verletzung der Vorschriften über die Gliederung des Jahresabschlusses nicht gestützt werden, wenn 
Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses nur unwesentlich beeinträchtigt sind. 

(4) Wegen unrichtiger, unvollständiger oder verweigerter Erteilung von Informationen kann nur 
angefochten werden, wenn ein objektiv urteilender Aktionär die Erteilung der Information als wesentliche 
Voraussetzung für die sachgerechte Wahrnehmung seiner Teilnahme- und Mitgliedschaftsrechte 
angesehen hätte. Auf unrichtige, unvollständige oder unzureichende Informationen in der 
Hauptversammlung über die Ermittlung, Höhe oder Angemessenheit des Umtauschverhältnisses 
(einschließlich barer Zuzahlungen), der Barabfindung oder einer sonstigen Kompensation kann eine 
Anfechtungsklage nicht gestützt werden, wenn für deren Überprüfung ein besonderes gerichtliches 
Verfahren vorgesehen ist. 


